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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften
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81
Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist,

1. den Wald
a) wegen seiner Bedeutung fur die Umwelt, insbesondere fur die dauerhafte
Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, die wild lebenden Tiere und wilden
Pflanzen, den Boden, den Wasserhaushalt und die Luft, das Landschaftsbild, die

Agrarstruktur und die Infrastruktur (Schutzfunktion),

b) wegen seiner Bedeutung fur die Erholung der Bevolkerung (Erholungsfunktion)
und

c) wegen seines wirtschaftlichen Nutzens, insbesondere als Ressource des
nachwachsenden Rohstoffes Holz (Nutzfunktion),

zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine nachhaltige Bewirtschaftung zu
sichern,

2. die nachhaltige Waldwirtschaft zu fordern,

3. einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der
Waldbesitzenden herbeizufiihren und

4. die Benutzung der freien Landschaft zu ordnen.
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§2
Begriffshestimmungen

(1) Wald ist jede mit Forstpflanzen (Waldbaumen und Waldstrauchern) bestockte
Grundflache, die auf Grund ihrer Gré3e und Baumdichte einen Naturhaushalt mit einem
eigenen Binnenklima aufweist. Zum Wald gehdren auch

1.

Grundflachen mit Erstaufforstungen,

Grundflachen mit natirlichen Ansamungen, wenn sich Waldbaume von mindestens
50 Zentimeter Hohe entwickelt haben und die Flache den Zustand nach Satz 1
wahrscheinlich erreichen wird,

kahl geschlagene oder verlichtete Grundflachen, Waldwege, Schneisen,
Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldbl6Ren, Lichtungen, Waldwiesen, mit
dem Wald zusammenhangende und ihm dienende:Wildasungsflachen und Wildacker,

Holzlagerplatze sowie weitere mit dem Wald verbundene und seiner Bewirtschaftung
oder seinem Besuch dienende Flachen wie Rarkplatze, Grill- und Rastplatze,
Spielplatze und Liegewiesen sowie

Moore, Heiden, Gewasser und sonstige.ungenutzte Landereien, die mit Wald
zusammenhangen und Bestandteile der Waldlandschaft sind.

(2) Wald sind nicht

1.

kleinere Flachen in der Ubrigenfreien Natur, die nur mit einzelnen Baumgruppen,
Baumreihen oder Hecken bestockt sind,

Hofgeholze,

mit Geholzen bestandene Friedhdfe sowie

Flachen, die der gewerbsmaRigen Anzucht und Nutzung von Gehélzen dienen, sowie
offentliche Griinanlagen sowie nicht der Offentlichkeit zugangliche Parkanlagen, die

im raumlichen Zusammenhang zu baulichen Anlagen stehen, die zum dauernden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.
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(3) Offentliche Griinanlagen sind gartnerisch gestaltete Anlagen und Freiflachen, die der
Erholung der Bevolkerung dienen, die fur das Stadtbild sowie fur die Umwelt von
Bedeutung sind und die keine Sportanlagen, Freibader, Kleingérten nach 8§ 1 des
Bundeskleingartengesetzes, Belegungsflachen von Friedhdfen oder StralRenbegleitgrin
sind. Offentliche Griinanlagen sind fiir ihre Zweckbestimmung zu widmen. Die Widmung
ist durch ortsiibliche Bekanntmachung zu verdffentlichen. Offentliche Griinanlagen, die,
ohne gewidmet zu sein, bereits vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes der Erholung der
Bevolkerung dienten und ihr kraft Privatrechts nicht entzogen werden kénnen, gelten als
gewidmet.

(4) Waldflachen im Sinne des Absatzes 1 verlieren ihre rechtliche Eigenschaft als Wald
nicht dadurch, dass sie durch Windwurf oder Brand geschadigt, kahl.geschlagen, gerodet
oder unzulassig in Flachen mit einer anderen Nutzungsart umgewandelt worden sind.

§3
Waldbesitzende, sonstige Grundbesitzende

(1) Waldbesitzende sind Waldeigentiimer und nutzungsberechtigte Personen, sofern sie
unmittelbare Besitzer des Waldes sind, als naturliche oder.juristische Personen.

(2) Sonstige Grundbesitzende sind Eigentiimer von Grundstiicken in der tbrigen freien
Natur und die nutzungsberechtigten Personen, sofern sie unmittelbare Besitzer des
Grundsticks sind, als naturliche oder juristische Personen.

8§84
Sicherung der Waldfunktionen bei Planungen und
MaRnahmen von Tragern 6ffentlicher Vorhaben

(1) Die Trager offentlicher Vorhaben haben bei Planungen und Malinahmen, die eine
Inanspruchnahme von Waldflachen-vorsehen oder die in ihren Auswirkungen Waldflachen
betreffen kdnnen, die Funktionen des Waldes nach § 1 Nr. 1 zu beriicksichtigen. Wald soll
nur dann in Anspruch/genommen werden, soweit der Planungszweck nicht auf anderen
Flachen verwirklicht werden kann.

(2) Die Waldbehorde ist bereits bei der Vorbereitung der Planungen und MalRnahmen zu
unterrichten und anzuhéren, soweit Rechtsvorschriften nicht eine weiter gehende
Beteiligung vorsehen.
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Abschnitt 2
Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes

§5
Ordnungsgemafe Forstwirtschaft

(1) Die waldbesitzende Person hat ihren Wald ordnungsgemal zu bewirtschaften und
dabei zugleich der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Rechnung zu tragen.
Ordnungsgemal ist die Forstwirtschaft, die nach den gesicherten Erkenntnissen der
Wissenschaft und den bewahrten Regeln der Praxis den Wald nutzt, verjungt, pflegt und
schitzt.

(2) Mindestanforderungen ordnungsgemaler Waldwirtschaft unter Beriicksichtigung der
guten naturschutzfachlichen Praxis sind insbesondere

1.

Langfristigkeit der forstlichen Produktion und Sicherung einer nachhaltigen
Holzerzeugung nach Menge und Giite;

Erhalt und Entwicklung der Walddkosysteme als Lebensraum einer artenreichen Tier-
und Pflanzenwelt;

Entwicklung und Wahl eines hinreichenden Anteils standortheimischer Baum- und
Straucharten unter Verwendung geeigneten forstlichen Vermehrungsgutes und
Ausnutzung geeigneter Naturverjingung bei Erhalt der genetischen Vielfalt;

je nach Bestandsalter ausreichender Umfang von stehendem und liegendem Alt- und
Totholz sowie von Horst-'und Hohlenbaumen zur Sicherung der Lebensraume wild

lebender Tiere, Pflanzenwund sonstiger Organismen;

bedarfsgerechte Waldersehlie3ung unter groRtmaoglicher Schonung von Landschatt,
Waldboden und Waldbestand;

Anwendung von bestand- und bodenschonenden Techniken, insbesondere bei
Verjingungsmal3nahmen, Holznutzung und Holztransport;

Beschrankung des Einsatzes von Pflanzennéahrstoffen auf die Behebung anthropogen
verursachter Nahrstoffmangel;

Nutzung der Mdglichkeiten des integrierten Pflanzenschutzes unter weitestgehendem
Verzicht auf Pflanzenschutzmittel;
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Verzicht auf die Einbringung gentechnisch modifizierter Organismen in den Wald
sowie

10. Anpassung der Wilddichten an die nattrliche Biotopkapazitat der Waldtkosysteme
und Malinahmen zur Wildschadensverhitung.

(3) Die oberste Waldbehorde kann zu Absatz 2 Nr. 3, 4, 5, 6 und 8 im Einvernehmen mit
der obersten Naturschutzbehdrde Néaheres im Rahmen einer Rechtsverordnung regeln.

(4) Eine Waldflache kann unter Aussetzung der Nutzfunktion der eigendynamischen
Entwicklung Gberlassen werden, wenn die waldbesitzende Persendies der Waldbehorde
angezeigt hat oder es sich um Landes- oder Kommunalwald‘handelt:

(5) Weitergehende Anforderungen auf Grund des Bremischen Naturschutzgesetzes
bleiben unberihrt.

86
Kahlschldge

(1) Kahlschlage sind verboten, soweit sie nicht nach Absatz 2 zugelassen sind.
(2) Kahlschlage oder teilweise Rodungen ven Grundflachen sind zulassig in

1. geschadigten Bestanden, wenn
a) die Nutzung zur Vermeidung weiterer Schaden wirtschaftlich geboten oder
b) sie aus Grunden des Waldschutzes erforderlich sind, sowie

2. zur Einleitung, Forderung.oder Ubernahme einer Naturverjingung.

(3) Ist entgegen den Bestimmungen in Absatz 1 und 2 ein Kahlschlag einer Grundflache
oder eine teilweise Rodung einer Grundflache durchgefiihrt worden, so ist der
Waldbesitzende zur unverzuglichen Wiederaufforstung verpflichtet. Die Waldbehorde kann
die Wiederaufforstung anordnen. Sie kann auch neben oder anstelle der
Wiederaufforstung Ausgleichs- und Ersatzaufforstungen anordnen. Die Waldbehdrde kann
auch Zwangsmaflinahmen anordnen. § 17 Abs. 2 des Bremischen Naturschutzgesetzes
gilt entsprechend.
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§7
Wiederaufforstung

(1) Die waldbesitzende Person hat Waldkahlflachen, die nicht im Rahmen einer
wissenschaftlichen Malinahme oder zur Erfullung der Voraussetzungen eines
Okologischen Gutesiegels (Zertifizierung) der eigendynamischen Entwicklung tGiberlassen
sind, in angemessener Frist wieder aufzuforsten. Sie kann die Flachen stattdessen, wenn
eine standortlich geeignete ausreichende Verjingung mit einem hinreichenden Anteil an
standortheimischen Forstpflanzen in spatestens funf Jahren nach Entstehung der
Kahlflache zu erwarten ist, einer natirlichen Verjingung tberlassen. Ist nach fiinf Jahren
eine Verjlingung nach Satz 2 nicht entstanden, so hat die waldbesitzende Person die
Flachen wieder aufzuforsten.

(2) Verlichtete Waldbestande, die nicht der eigendynamischen Entwicklung Uberlassen
sind, hat die waldbesitzende Person in angemessener Frist zu erganzen, soweit diese sich
nicht ausreichend naturlich verjingen.

8§88
Waldumwandlung

(1) Wald darf nur mit Genehmigung der Waldbehérde in Flachen anderer Nutzungsart
umgewandelt werden. Die Genehmigung muss vorliegen, bevor mit dem Fallen, dem
Roden oder der sonstigen Beseitigung begonnen wird. Die Genehmigung fir UVP-
pflichtige Vorhaben kann nur in einem Verfahren erteilt werden, das den Anforderungen
des Rechts der Umweltvertraglichkeitspriifung entspricht.

(2) Einer Genehmigung nicht UVP-pflichtiger Vorhaben bedarf es nicht, soweit die
Umwandlung erforderlich wird auf Grund

1. Regelungen in einem Bebauungsplan oder einer stadtebaulichen Satzung,

2. einer Baugenehmigung oder einer Bodenabbaugenehmigung,

3. festgesetzter Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen nach § 11 des Bremischen

Naturschutzgesetzes oder

4. von der Naturschutzbehérde in einer Verordnung oder im Einzelfall angeordneter
Pflege- und EntwicklungsmafRnahmen nach § 17 des Bremischen
Naturschutzgesetzes.

Bei Anordnungen und Festsetzungen nach Satz 1 Nr. 2, 3 oder 4 hat die
Bauordnungsbehérde oder die Naturschutzbehorde Absatz 5 anzuwenden und die
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Abwagung nach Absatz 6 vorzunehmen. Sie soll fiir Ausgleichs- und Ersatzaufforstungen
(Absatz 8) sorgen. Die Bauordnungsbehorde oder Naturschutzbehérde entscheidet in den
Fallen des Satzes 2 hinsichtlich der Absatze 5 bis 8 im Einvernehmen mit der
Waldbehdrde. Satz 3 gilt fur die Naturschutzbehérde bei Anordnungen nach Satz 1 Nr. 4
nicht, wenn die Anordnung nattrlichen Waldwuchs betrifft, der

1. aufim Sinne von § 2 waldfreier Flache entstanden und jlinger als zehn Jahre ist,

2. sich auf einer Flache in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (8 26 b des
Bremischen Naturschutzgebietes), in einem Naturschutzgebiet, in einem

Naturdenkmal oder in einem nach 8§ 22 a des Bremischen Naturschutzgesetzes

besonders geschitzten Biotop befindet und

3. auf der Flache bei In-Kraft-Treten der Schutzregelung«der.Waldwuchs noch nicht
entstanden war.

(3) Ist fur ein nicht unter Absatz 2 fallendes Vorhaben aucheine sonstige Genehmigung,
Ausnahmebewilligung oder Befreiung nach dem Bremischen Naturschutzgesetz
erforderlich, so sollen die Genehmigungen der Waldbehdorde und der Naturschutzbehérde,
nachdem zwischen beiden Behérden Einvernehmen tber Ausgleichs- und
Ersatzmalinahmen erzielt wurde, gleichzeitig bekannt gegeben werden.

(4) Soweit auf Flachen, fur die MaRnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 oder Absatz 3
angeordnet worden sind, nachtraglich wieder Wald entstanden ist, hat die zustandige
Behorde vor der Durchsetzung der bestehenden Pflicht zur Beseitigung des Waldes in
entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 2 darliber zu entscheiden, ob die
MalRnahme, mit der die Beseitigungspflicht begriindet wurde, zu &ndern ist. Besteht der
nattrliche Waldwuchs bereits seit mehr als zehn Jahren, so ist bei der Entscheidung nach
Satz 1 in entsprechenderAnwendung des Absatzes 2 Satz 3 das Einvernehmen mit der
Waldbehorde herzustellen.

(5) Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung des Waldes Uberwiegend
im offentlichen Interesse liegt, insbesondere

1. zur Sicherung der Schutzfunktion, soweit

a) die Waldflache fur das Klima, den Wasserhaushalt, den Erosionsschutz oder die
Bodenfruchtbarkeit der Umgebung erhebliche Bedeutung besitzt,

b)
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die Waldflache fur den Schutz einer Siedlung oder eines offentlichen Aufgaben
dienenden Grundstiicks vor Larm, Immissionen oder Witterungseinflissen
erhebliche Bedeutung besitzt,

c¢) die Umwandlung zu erheblichen Schaden oder Ertragsausfallen in benachbarten
Waldbesténden fihren wurde,

d) sie den Zielen und Darstellungen des Landschaftsprogramms entgegenstehen
wirde oder

e) die Waldflache von wesentlicher Bedeutung fur die Leistungsfahigkeit des
Naturhaushalts einschlief3lich des Arten- und Biotopschutzesiist,

2. zur Sicherung der Erholungsfunktion, wenn die Waldflache

a) in einem Bauleitplan als Wald oder Griinflache dargestellt oder festgesetzt ist
oder

b) sonst von wesentlicher Bedeutung fir die Erholung der Bevolkerung ist.

3. zur Sicherung der Nutzfunktion, wenn die Waldflache fir die forstliche Erzeugung von
wesentlicher Bedeutung ist,

(6) Bei der Entscheidung Uber einen.Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten und
wirtschaftlichen Interessen der waldbesitzenden Person sowie die Belange der
Allgemeinheit (Absatz 5) gegeneinander und untereinander abzuwagen.

(7) Die Genehmigung ist zu befristen; die Frist darf finf Jahre nicht Gberschreiten. Durch
eine Auflage ist die spatere Wiederaufforstung anzuordnen. Die Waldflache darf erst
unmittelbar vor der Verwirklichung der anderen Nutzung gerodet oder sonst beseitigt
werden. Bis dahin bleibt die waldbesitzende Person zum Waldschutz und zu den
Malinahmen der ordnungsgemalen Forstwirtschaft (8 5) verpflichtet.

(8) Eine Waldumwandlung soll zum vollen oder teilweisen Ausgleich nachteiliger
Wirkungen nur mit einer Ausgleichs- oder Ersatzaufforstung genehmigt werden. Die
Genehmigung kann auch mit anderen Auflagen versehen werden. Soweit die nachteiligen
Wirkungen der Waldumwandlung nicht ausgeglichen werden kdnnen oder die
waldbesitzende Person den Ausgleich nur mit unverhaltnisméafRigem Aufwand vornehmen
kann, legt die Waldbehorde im Einvernehmen mit der Naturschutzbehérde eine
Ausgleichszahlung fest und entscheidet tber ihre Verwendung. Fur die Bestimmung der
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Hohe und des Verwendungszwecks gilt § 11 Absatz 6 und 7 des Bremischen
Naturschutzgesetzes. Zur Sicherung der Verpflichtung zur Ausgleichs- oder
Ersatzaufforstung kann die Waldbehorde eine Sicherheitsleistung verlangen. Diese soll die
voraussichtlichen Kosten fir die Ausgleichs- oder Ersatzaufforstung einschlief3lich der
Nachbesserung sowie fir die erforderliche Sicherung der Kultur oder nattrlichen
Verjliingung bis langstens funf Jahre nach ihrer Begrindung decken. Im Fall einer
Ersatzvornahme kann die Waldbehdorde die hinterlegte Sicherheit verwenden.

(9) Ist Wald ohne die erforderliche Genehmigung in Flachen mit anderer Nutzungsart
umgewandelt worden, so soll die Waldbehdrde die unverzigliche Wiederaufforstung der
Grundflache anordnen. Die Waldbehérde kann auch neben oder anstelle der
Wiederaufforstung Ausgleichs- oder Ersatzaufforstungen anerdnen. Die, Waldbehdrde
kann auch ZwangsmafRnahmen anordnen. § 17 Absatz 2 des Bremischen
Naturschutzgesetzes gilt entsprechend.

§9
Erstaufforstung

(1) Erstaufforstungen bedurfen der Genehmigung durch die Waldbehdorde. Die
Waldbehorde entscheidet im Einvernehmen mit der Naturschutzbehérde. Die
Genehmigung muss vorliegen, bevor mit der Durchfihrung von MaRnahmen zur
Erstaufforstung begonnen wird. Die Genehmigung fir UVP-pflichtige Vorhaben kann nur in
einem Verfahren erteilt werden, das den Anfarderungen des Rechts der
Umweltvertraglichkeitsprifung entspricht:

(2) Eine Genehmigung nicht UVP-pflichtiger Vorhaben ist nicht erforderlich

1. fir Erstaufforstungen, die.auf Grund eines Bebauungsplans oder einer sonstigen
stadtebaulichen Satzung erforderlich werden,

2. flr Erstaufforstungen im.Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmal3hahmen nach § 11
des Bremischen Naturschutzgesetzes,

3. fur Erstaufforstungen, die von einer durch die Naturschutzbehdérde in einer
Verordnung oder im Einzelfall angeordneten Pflege- und Entwicklungsmalinahme
nach 8§ 17 des Bremischen Naturschutzgesetzes umfasst sind,

4. fur Ausgleichs- und Ersatzaufforstungen (8 8 Abs. 3, 7 und 8), an deren Anordnung
die Waldbehérde durch eigene Entscheidung oder Herstellung des Einvernehmens
beteiligt war,

5. flr Erstaufforstungen
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a) auf Grund einer Entscheidung Uber eine o6ffentlich-rechtliche Férderung oder

b) der Landesforstverwaltung auf deren Flachen.

Bei Entscheidungen und MalRBhahmen nach Satz 1 Nr. 2 bis 5 ist Absatz 3 Nr. 1
anzuwenden und eine Abwéagung gemal Absatz 3 Nr. 2 vorzunehmen.

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, soweit

1. die Festsetzungen eines Bebauungsplans, die Regelungen einer sonstigen
stadtebaulichen Satzung oder die Darstellungen eines Flachennutzungsplans der
Erstaufforstung entgegenstehen,

2. eine Abwagung ergibt, dass

a) die in einem Landschaftsprogramm enthaltenen Ziele, Grundsatze oder
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sowie

b) sonstige Belange des Naturschutzes oder der Landschaftspflege entgegen
stehen.

(4) Die Genehmigung kann mit Auflagen versehen oder befristet werden.

(5) Wird eine Grundflache ohne die erferderliche Genehmigung aufgeforstet und durfte
eine Genehmigung nicht erteilt werden, so soll die Waldbehdrde die Beseitigung des
Aufwuchses verlangen. Die Waldbehorde kann auch Zwangsmafinahmen anordnen. § 17

Abs. 2 des Bremischen Natursehutzgesetzes gilt entsprechend.

§10
Entschadigung

(1) Wird die Genehmigung-€einer Waldumwandlung oder Erstaufforstung versagt und
werden dadurch die Befugnisse der waldbesitzenden oder sonstigen grundbesitzenden
Person unverhaltnismalig und unzumutbar eingeschrankt, so leistet ihr das Land auf
Verlangen eine angemessene Entschadigung, wenn die Einschrankung der Befugnisse
nicht anderweitig ausgeglichen werden kann. Eine unverhaltnismalilige und unzumutbare
Einschrankung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine nicht ausgeubte, aber
beabsichtigte Nutzung versagt wird, die sich nach Lage und Beschaffenheit der
Waldflache innerhalb der Landschaft objektiv anbietet und auf die die waldbesitzende oder
sonstige grundbesitzende Person sonst einen Rechtsanspruch hat.
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(2) Die Entschadigung setzt die oberste Waldbehotrde auf Antrag der waldbesitzenden
oder sonstigen grundbesitzenden Person in entsprechender Anwendung der fur die
Enteignung geltenden landesrechtlichen Vorschriften fest. Uber die nach Absatz 1
gebotene Entschadigung ist zumindest dem Grunde nach in Verbindung mit der
Entscheidung tber die belastende Malinahme zu entscheiden.

(3) Anstelle einer Entschadigung nach Absatz 1 kann der Eigentiimer die Ubernahme der
Waldflache durch das Land zum Verkehrswert verlangen, soweit es ihm infolge der
Versagung nach Absatz 1 nicht mehr zumutbar ist, die Waldflache zu behalten oder in der
bisherigen oder in einer anderen zulassigen Weise zu nutzen.

(4) Soll eine Umwandlungsgenehmigung zum Schutz einer Siedlung oder eines anderen,
offentlichen Aufgaben dienenden Grundstiicks vor Larm, Immissionen oder
Witterungseinflissen auf Grund des § 8 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b) versagt werden, so hat
beim Schutz einer Siedlung die Gemeinde, im Ubrigen der Tragerder 6ffentlichen Aufgabe
das Land von Entschadigungsansprtichen der waldbesitzenden Person freizustellen.

§11
Weitere waldschiitzende Pflichten

(1) Gehen von Waldflachen einer waldbesitzenden Person Gefahren fiir benachbarte
Waldflachen anderer Waldbesitzer aus, so hat die waldbesitzende Person den Gefahren
nach den bewahrten Regeln der forstlichen Praxis entgegen zu wirken. Satz 1 gilt auch fur
die einer eigendynamischen Entwicklung tberlassenen Waldflachen.

(2) Waldbesitzende haben beider Bewirtschaftung ihres Waldes auf die Bewirtschaftung
benachbarter Grundstiicke angemessene Rucksicht zu nehmen, soweit dies im Rahmen
einer ordnungsgemafen Bewirtschaftung moglich und zumutbar ist. Sie haben ihre
Bewirtschaftungsmaflinahmen in der Nahe der Grundstiicksgrenzen aufeinander
abzustimmen und insbesondereMalinahmen zu unterlassen, durch die benachbarte
Waldflachen offensichtlich der.Gefahr des Windbruchs, der Aushagerung oder des
Rindenbrandes ausgesetzt werden.

§12
Behordliche MaBnahmen

(1) Kommt die waldbesitzende Person ihren Verpflichtungen aus § 5Abs. 1, 8§ 7und § 11
nicht nach, so kann die Waldbehdrde die zur Durchfiihrung erforderlichen Anordnungen
erlassen. Bei Kommunalwald trifft die fir die Korperschaft zustandige Aufsichtsbehoérde die
erforderlichen Mal3nhahmen gemanR den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen.
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(2) Zum Schutz des Waldes gegen Brandgefahr und Schadorganismen kann die oberste
Waldbehdrde nach Anhérung der betroffenen Waldbesitzenden MalRnahmen durchfthren,
die dem Schutz der Wéalder mehrerer Waldbesitzender dienen. Die Kosten sind auf die
Waldbesitzenden nach MalRgabe des ihnen entstehenden Vorteils umzulegen.

Abschnitt 3
Verhalten im Wald

§13
Allgemeines Betretungsrecht und Haftung

(1) Fur das Betreten und die Haftung gelten die Bestimmungen des § 34 des Bremischen
Naturschutzgesetzes vom 17. September 1979 (Brem.GBI. S, 345 - 790-a-1), § 43 des
Bremischen LandesstralRengesetzes vom 20. Dezember 1976 (Brem.GBl. S. 341 - 2182-
a-1) und des Feldordnungsgesetzes vom 13. April 1965 (Brem.GBI.'S. 71 - 45-b-1) in den
jeweils geltenden Fassungen entsprechend.

(2) Die Rechte nach Absatz 1 und 2 durfen nur so ausgeubt werden, dass die Belange des
Naturschutzes, der anderen Erholungssuchenden und die Rechte der Eigentimer oder
sonstigen Nutzungsberechtigten nicht unzumutbar beeintrachtigt werden. Insbesondere ist
es verboten, in Wald und Flur in der Zeit vom 1."Marz bis zum 31. Oktober Feuer
anzuzinden oder zu rauchen. Angeziindetes Feuer ist zu tberwachen. Brennende oder
glimmende Gegenstande dirfen nicht weggeworfen werden. Die zustandigen Behorden
konnen in Zeiten besonderer Brandgefahr und in besonders brandgeféhrdeten Gebieten
durch Verordnung

1. den Zutritt verbieten oder beschranken

2. \Verbote nach Satz 2 Giber den genannten Zeitraum hinaus ausdehnen oder

3. den Umgang mit Feuer und feuergeféahrlichen Gegenstanden anders oder
weitergehend regeln.

Abschnitt 4
Waldbehorden

§14
Waldbehorden

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind oberste Waldbehorde der fur Forstwirtschaft zustandige
Senator, untere Waldbehorde fir die Stadtgemeinde Bremen der fur Forstwirtschaft
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zustandige Senator und fur die Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat der Stadt
Bremerhaven.

(2) Die oberste Waldbehorde kann einzelne ihr nach diesem Gesetz zustehende
Befugnisse auf die untere Waldbehorde tbertragen oder bestimmen, dass einzelne
Aufgaben der unteren Waldbehorde durch andere 6rtliche Behérden wahrgenommen
werden.

§15
Aufgaben der Waldbehorden

(1) Die Durchfuihrung dieses Gesetzes obliegt den Waldbehérdenssoweit in diesem
Gesetz oder in einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen/Rechtsverordnung nichts
anderes bestimmt ist. Zu diesen Aufgaben gehdrt auch die Durchfihrung von Kontrollen
uber die Einhaltung waldrechtlicher Bestimmungen.

(2) Die Beteiligungspflicht nach & 4 gilt entsprechend flirdie' Waldbehérden, soweit
Planungen und MalRnahmen der Waldwirtschaft den Aufgabenbereich anderer Trager
offentlicher Vorhaben bertihren kénnen.

Abschnitt 5
Ordnungswidrigkeiten, Schlussvorschriften

8§16
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt,

1. wer vorsatzlich oder fahrlassig Kahlschlage oder teilweise Rodungen im Sinne von §
6 Abs. 1 durchfuhrt oder durchfilhren lasst, ohne dass ein Zulassungsgrund nach § 6
Abs. 2 vorliegt,

2. wer vorsatzlich oderfahrléassig Wald ohne die nach § 8 erforderliche Genehmigung in
Flachen mit einer anderen Nutzungsart umwandelt oder ihn zu diesem Zweck kahl
schlagt, rodet oder auf sonstige Weise beseitigt. Ebenso handelt ordnungswidrig, wer
die MalRBnahmen nach Satz 1 durchfiihren I&sst,

3. wer vorsatzlich oder fahrlassig ohne die nach § 9 erforderliche Genehmigung eine
Erstaufforstung vornimmt und dabei erhebliche Beeintrachtigungen des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes verursacht oder billigend in Kauf nimmt,

oder

4. wer einer vollziehbaren Auflage zuwider handelt, die bei
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a) einer Genehmigung zur Waldumwandlung nach § 8 Abs. 7 und 8 oder

b) einer Genehmigung zur Erstaufforstung nach § 9 Abs. 4 festgesetzt worden ist.

Die Ordnungswidrigkeiten kdnnen mit einer GeldbufRe bis zu 50.000 Euro geahndet
werden.

(2) Des Weiteren handelt ordnungswidrig, wer

1.

Uber die Erlaubnis nach § 13 Abs. 2 Satz 1 hinaus aul3erhalb von Straf3en und
Wegen und besonders dafir gekennzeichneten Grundflachen oder entgegen einer

Erlaubnis des Grundstlickseigentiimers oder sonstigen Nutzungsberechtigten reitet
oder mit bespannten Fahrzeugen fahrt,

gegebenenfalls einer Verordnung tber die Kennzeichnungspflicht von Pferden nach §
13 Abs. 2 Satz 2 zuwiderhandelt, soweit die Verordnung auf diese Bul3geldvorschrift
verweist,

entgegen § 13 Abs. 3 Satz 2, auch in Verhindung mit einer Verordnung nach § 13
Abs. 3 Satz 5 Nr. 2 oder 3, soweit die Verordnung fiir bestimmte Tatbestande auf
diese Bul3geldvorschrift verweist, in Wald oder gefahrlicher Nahe davon ein Feuer
anzundet oder raucht,

entgegen § 13 Abs. 3 Satz.3.ein Feuer, das er in Wald oder gefahrlicher Nahe davon
angezuindet hat, nicht Uberwacht;

entgegen § 13 Abs. 3 Satz 4 in Wald oder gefahrlicher Nahe davon einen brennenden
oder glimmenden Gegenstand wegwirft oder

dem Verbot einer Verordnung nach § 13 Abs. 3 Satz 5 Nr. 1 oder 3 zuwider handelt,
soweit die Verordnung fur bestimmte Tatbestande auf diese Bul3geldvorschrift

verweist.

Die Ordnungswidrigkeiten kdnnen mit einer Geldbul3e bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

(3) Sachlich zustandige Verwaltungsbehoérden flr die Verfolgung und Ahndung der
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 sind die unteren Waldbehorden. Sachlich zustandige
Verwaltungsbehdrden fiir die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach
Absatz 2 sind die Ortspolizeibehorden.
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8§17
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Von Soll- oder Regelvorschriften in diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen kann die zustandige Waldbehoérde Ausnahmen zulassen, wenn
sich dies mit den Belangen einer ordnungsgemaliien Forstwirtschaft (§ 6) vereinbaren lasst
und auch keine sonstigen 6ffentlichen Belange entgegen stehen. Das Gleiche gilt, wenn in
diesen Rechtsvorschriften Ausnahmen vorgesehen sind, ohne dass die Voraussetzungen
fur die Erteilung naher festgelegt sind.

(2) Die zustandige Waldbehorde kann auf Antrag von den Verboten und Geboten der im
Absatz 1 genannten Vorschriften eine Befreiung gewéahren, wenn

1. die Durchfiihrung der Vorschrift im Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Harte
fuhren wirde und keine wesentlichen Belange entgegenstehen oder

2. Uberwiegende Grinde des Allgemeinwohls die Befreiung erfordern.

§18
In-Kraft-Treten /| AuBer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkindung in Kratft.
Bremen, den 31. Mai 2005

Der Senat

Seite 16 von 16



	Waldgesetz für das Land Bremen (Bremisches Waldgesetz - BremWaldG)
	Bremisches Waldgesetz
	Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Gesetzeszweck
	§ 2 Begriffsbestimmungen
	§ 3 Waldbesitzende, sonstige Grundbesitzende
	§ 4 Sicherung der Waldfunktionen bei Planungen und Maßnahmen von Trägern öffentlicher Vorhaben

	Abschnitt 2 Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes 
	§ 5 Ordnungsgemäße Forstwirtschaft
	§ 6 Kahlschläge
	§ 7 Wiederaufforstung
	§ 8 Waldumwandlung
	§ 9 Erstaufforstung
	§ 10 Entschädigung
	§ 11 Weitere waldschützende Pflichten
	§ 12 Behördliche Maßnahmen

	Abschnitt 3 Verhalten im Wald
	§ 13 Allgemeines Betretungsrecht und Haftung

	Abschnitt 4 Waldbehörden
	§ 14 Waldbehörden
	§ 15 Aufgaben der Waldbehörden

	Abschnitt 5 Ordnungswidrigkeiten, Schlussvorschriften 
	§ 16 Ordnungswidrigkeiten
	§ 17 Ausnahmen und Befreiungen
	§ 18 In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten




